
Teilnahmebedingungen und  
Haftungsausschluss bei Touren und Rallyes 

 
 
Der “Abarth Club Vienna” möchte Mitgliedern und Nichtmitgliedern die Teilnahme an Ausfahrten, 
Trackdays und Rallyes ermöglichen. Der Teilnehmer akzeptiert mit seiner Unterschrift nachfolgende 
Bedingungen. 
 
§1 Risiko 
 
Jedem Teilnehmer ist bewusst, dass Ausfahrten, Trackdays und Rallyes ein inhärentes Risiko 
beinhalten. Dies gilt sowohl für den Fahrer als auch für die Beifahrer. 
 
§2 Verantwortung 
 
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung an den Ausfahrten und Rallyes teil. Er trägt die 
alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm und dem von ihm benutzten Fahrzeug 
verursachten Schäden (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) und versichert diesbezüglich 
einen ausreichenden Versicherungsschutz zu besitzen. 

§3 Verzicht 
 
Der Teilnehmer erklärt seinen Verzicht auf Ansprüche von Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Ausfahrt oder Rallye entstehen, und zwar gegen den “Abarth Club Vienna”, dessen 
Vorstandsmitglieder und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Übung in Verbindung 
stehen. Ausgenommen hiervon ist grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des “Abarth Clubs 
Vienna”. 

§4 Verhalten 
 
Jeder Teilnehmer ist allein für sein Verhalten verantwortlich. Er ist für seine Fahrweise und 
Streckenwahl sowie für alle seine Tätigkeiten während der gesamten Ausfahrt selbst verantwortlich, 
auch wenn er einem Tourguide folgt. Der “Abarth Club Vienna” oder der Tourguide übernehmen keine 
Haftung, die auf einen nicht ordnungsgemäßen Zustand der Strecke oder des Veranstaltungsortes 
zurückzuführen ist. 

§5 Sicherheit 
 
Der “Abarth Club Vienna” oder der Tourguide sind nicht für die persönliche Sicherheit der Teilnehmer 
und deren Eigentum verantwortlich. Der “Abarth Club Vienna” oder der Tourguide haften daher nicht 
für Schäden vor oder nach der Ausfahrt oder Rallye, für Verluste von Fahrzeugen oder Zubehör, für 
Schäden am Fahrzeug, oder für gesundheitliche Schäden, die durch Unfall oder Einfluss Dritter 
und/oder elementare Einflüsse entstanden sind. Ansprüche Dritter resultieren aus Schäden der 
Teilnehmer vor, während und nach der Ausfahrt oder Rallye und können beim “Abarth Club Vienna” 
oder dem Tourguide nicht geltend gemacht werden. 

§6 Rücktransport 
 
Jeder Teilnehmer ist für den Rücktransport seines Fahrzeugs und seiner Person sowie begleitenden 
Personen selbst verantwortlich. 

§7 Fahrtauglichkeit 
 
Jeder Teilnehmer versichert, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Führerschein) ist, sich 



sein Fahrzeug in gesetzlich ordnungsgemäßem Zustand befindet und amtlich zugelassen und 
versichert ist. 

§8 Ausfahrten & Touren 
 
Eine Ausfahrt oder Tour ist zeitlich und räumlich definiert durch den Start am Treffpunkt und die 
Rückkehr zu einem Zielpunkt. Der Tourguide ist berechtigt, die Tour vorzeitig als beendet zu erklären. 
Jeder Teilnehmer verzichtet in diesem Fall auf jegliche Ansprüche gegenüber dem “Abarth Club 
Vienna” oder dem Tourguide. 

§9 Trackdays 
 
Ein Trackday ist eine motorsportliche Veranstaltung auf einer abgesperrten Rennstrecke. Jeder 
Teilnehmer versichert, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Führerschein) oder einer 
Motorsportlizenz ist, sich sein Fahrzeug in gesetzlich ordnungsgemäßem Zustand befindet. 
Rennfahrzeuge, die nicht für die Straße zugelassen sind, müssen mit entsprechenden Mitteln zur 
Veranstaltungsstätte an- und abtransportiert werden. Den Vorschriften des jeweiligen 
Veranstaltungsortes ist immer Folge zu leisten. Jeder Teilnehmer sichert zu, nur mit geeigneter 
Schutzkleidung teilzunehmen. 

§10 Ausschluss 
 
Der Vorstand oder Tourguide ist berechtigt, Teilnehmer bei Fahruntauglichkeit oder Fehlverhalten von 
der Ausfahrt oder dem Trackday auszuschließen. Der Teilnehmer verzichtet in diesem Fall auf jegliche 
Ansprüche gegenüber dem “Abarth Club Vienna” und dem Vorstand oder Tourguide. 

§11 Verkehrsregeln 
 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die geltenden Verkehrsregeln der einzelnen Länder oder Regionen 
zu beachten. Eventuelle Verkehrsverstöße des Teilnehmers liegen allein in der Verantwortung des 
Teilnehmers. 

§12 Geltungsdauer 
 
Dieser Haftungsausschluss ist unbefristet gültig. Der Haftungsausschluss kann jederzeit schriftlich 
gegenüber dem Vorstand des “Abarth Club Vienna” gekündigt werden. Damit erlischt die 
Teilnahmeberechtigung bei durch den Verein organisierten Ausfahrten, Touren und Trackdays. 
 
 
 

• Datum: ____________________  Unterschrift:________________________ 

 
 


